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1. Verfahrensrecht

1.1 Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 8 ZGB, § 122 Abs. 1 StG

Regeste:
Art. 8 ZGB – Versendet eine Behörde – hier die Grundstückgewinnsteuer-Kommission –
einen Entscheid per A- oder B-Post ist der Beweis für die erfolgte Zustellung an einem
bestimmten Tag durch den blossen Verweis auf das Verfügungsdatum, den üblichen ad-
ministrativen Ablauf und die die übliche Zustelldauer gemäss Postauskunft nicht erbracht.
Wird die Tatsache oder das Datum der Zustellung in der Folge bestritten, muss im Zweifel
auf die Darstellung der Empfängerin oder des Empfängers abgestellt werden (Erw. 3d).
Art. 29 Abs. 2 BV – Als wesentlicher Bestandteil des Anspruchs auf rechtliches Gehör
muss sich die Behörde mit den für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkten au-
seinandersetzen. Vorliegend hat die Behörde es unterlassen im Einspracheentscheid zu
begründen, weshalb die Einsprache ihrer Ansicht nach verspätet erfolgt sei und damit
das rechtliche Gehör verletzt (Erw. 3f-h).
§ 122 Abs. 1 StG – Jede auf Feststellung oder Geltendmachung der Steuerforderung
gerichtete Amtshandlung, die einer steuerpflichtigen Person zur Kenntnis gebracht
wird, unterbricht die 5-jährige Veranlagungsverjährung (Erw. 4a). Das gilt auch für ein
Schreiben der Grundstückgewinnsteuer-Kommission, in dem vier Jahre nach der Veran-
lagungsperiode auf die Abrechnung eines Grundstücksteuerfalls aufmerksam gemacht
wird (Erw. 4c). Die Behörde muss den Zugang dieses Schreibens an den Steuerpflichti-
gen allerdings belegen können, was hier nicht der Fall war (4e und f).

Aus dem Sachverhalt:

Mit öffentlich beurkundetem Kaufvertrag vom 30. April 2009 verkaufte C. sein Einfamilien-
haus in der Gemeinde A. Am 17. März 2016 veranlagte die Grundstückgewinnsteuer-Kom-
mission von A. den Grundstückgewinn. Mit Einsprache vom 9. Mai 2016 wandte sich der
Rekurrent gegen die Veranlagung und machte insbesondere geltend, dass die Steuer knapp
sieben Jahre nach der Handänderung infolge Verjährung nicht mehr veranlagt werden könne.
Mit Entscheid vom 12. Mai 2016 trat die Rekursgegnerin infolge Verpassens der Frist nicht auf
die Einsprache ein. Mit Steuerrekurs vom 13. Juni 2016 gelangte C. an das Verwaltungsgericht
und beantragte u.a., der Einspracheentscheid sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass
die Grundstückgewinnsteuer verjährt sei. Am 7. Juli 2016 beantragte die Grundstückgewinns-
teuer-Kommission die Abweisung des Rekurses. Rekursgegnerin sinngemäss, die Anträge des
Rekurrenten seien abzulehnen. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus: Es hätten
zwischen der Einwohnergemeinde und dem Rekurrenten Gespräche und persönliche Treffen
stattgefunden. Mit Schreiben vom 12. März 2013 sei er nochmals darauf hingewiesen wor-
den, dass die Grundstückgewinnsteuer abzurechnen und zu veranlagen sei. Der Rekurrent
habe eine Abrechnung «Investitionen B.» eingereicht. Am 7. Oktober 2015 sei dem Rekur-
renten nochmals eine Steuererklärung zugestellt worden. Die Veranlagung sei am 17. März
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2016 per A-Post zugestellt worden. Die Einsprache vom 9. Mai 2016 sei somit verspätet er-
folgt. Die Verjährung sei nicht eingetreten, weil Unterbrechungshandlungen vorgenommen
worden seien. Die Veranlagung des Falles sei nach langjähriger, einheitlicher Praxis im Kan-
ton Zug vorgenommen worden. Mit Schreiben vom 22. September 2016 reichte der Rekur-
rent eine Replik ein, in welcher er im Wesentlichen ausführt, dass er bestreite, zwischen
ihm und der Rekursgegnerin hätten Gespräche und persönliche Treffen stattgefunden. Den
Akten lasse sich auch nichts Derartiges entnehmen. Das Schreiben vom 12. März 2013 sei
ihm nicht bekannt. (...) Zum im Schreiben erwähnten Treffen bestünden keine Aktennotizen,
was zeige, dass dieses eben nie stattgefunden habe. Aktenwidrig sei auch die Behauptung
der Rekursgegnerin, dass am 7. Oktober 2015 «nochmals» eine Steuererklärung zugestellt
worden sei. Es sei die erste zugestellte Steuererklärung gewesen. Mit Duplik vom 18. Novem-
ber 2016 führte die Rekursgegnerin im Wesentlichen aus, dass die Unterstellungen der un-
seriösen Dossierführung und groben Nachlässigkeit entschieden zurückgewiesen werde. Die
Rekursgegnerin habe sich nichts entgegen zu halten. Ein offizielles Schreiben der Einwohn-
ergemeinde A. als wenig glaubwürdig zu beschreiben, sei inakzeptabel. Die Aussagen des
Rekurrenten seien nachweislich falsch. Es werde daran festgehalten, dass die Eröffnung der
Veranlagung am 17. März 2016 erfolgt und die Verfügung per A-Post zugestellt worden sei.
Aufgrund der konkreten Umstände sei der Zeitraum hinreichend klar bestimmt worden. Die
Verfügung sei am Freitag, 18. März 2016 in den Machtbereich des Rekurrenten gelangt und
somit aktenkundig gewesen.

Aus den Erwägungen:

(...)

2. Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Rekurses bildet der Einspracheentscheid vom
12. Mai 2016. Streitgegenstand bilden die Fragen, ob der Rekurrent seine Einsprache ver-
spätet eingereicht hat, ob die Veranlagungsverjährung eingetreten ist und schliesslich allen-
falls die Frage, ob ein Steueraufschubtatbestand vorliegt.

3. a) Zuerst ist die Frage zu klären, ob die Einsprache fristgerecht eingereicht wurde. Für die
Beweislast gilt wie erwähnt auch im Bereich des öffentlichen Rechts Art. 8 ZGB als allgemein-
er Rechtsgrundsatz (...). Demnach hat jene Partei das Vorhandensein einer Tatsache zu be-
weisen, die aus ihr Rechte ableitet (BGE 133 V 205 E. 5.5). Im vorliegenden Fall beansprucht
die Rekursgegnerin das Recht, auf die Einsprache nicht einzutreten. Sie hat folglich die fris-
tauslösende Zustellung ihrer Veranlagungsverfügung zu belegen.

b) Für die Frage des Zeitpunkts der Zustellung einer Verfügung ist die Behörde objektiv be-
weisbelastet (vgl. BGE 136 V 295 E. 5.9, mit Hinweisen). Demnach hat die Steuerbehörde auf
geeignete Art den Beweis dafür zu erbringen, dass und wann die Zustellung erfolgt ist. Dabei
ist kein strikter Beweis vorausgesetzt; im Rahmen der Beweiswürdigung genügt es, dass auf-
grund der konkreten Umstände der Zeitraum hinreichend klar bestimmt werden kann, in dem
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die Sendung in den Machtbereich des Empfängers gelangt sein muss (Urteile des Bundes-
gerichts vom 7. Februar 2006, 2A.494/2005, E. 2.1; vom 17. November 1999, 2A.271/1999,
E. 3a, in: NStP [53, 1999], 173). Aufgrund von Indizien oder gestützt auf die gesamten Um-
stände kann allenfalls ein indirekter Zustellbeweis erbracht werden.

c) Die Rekursgegnerin macht in der Vernehmlassung vom 7. Juli 2016 geltend, die Grundstück-
gewinnsteuer-Kommission treffe sich in der Regel viermal jährlich zur Kommissionssitzung
(gemäss Pflichtenheft vom 11. Januar 2011) und bearbeite seit Jahren die zur Beurteilung
vorliegenden Fälle nach einem bestimmten Ablauf: Sitzungsdatum + 2 Arbeitstage = Ver-
sanddatum mit A-Post (§ 114 StG ZG); Ablauf Einsprachefrist: Versanddatum + 1 Tag + 30
Tage (§ 117 StG ZG); anschliessend Auszahlung / Rechnungsstellung je nach Verfügung. An
der Sitzung vom Dienstag, 15. März 2016 seien 35 Fälle bearbeitet worden. Die Verfügungen
seien mit Datum Donnerstag, 17. März 2016 eröffnet worden («Fristauslösung») und am sel-
ben Tag per A-Post den Pflichtigen zugestellt worden («zwingend wegen Fristauslösung»). Am
Montag, den 18. April 2016, seien diese Verfügungen rechtskräftig geworden. Aufgrund der
Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit- und Schnelligkeit der Post sowie nach geschäftlicher Usanz sei
dieser Brief wie die anderen 34 Zustellungen am Freitag, 18. März 2016 in den Machtbere-
ich des Empfängers gelangt. Am Mittwoch, den 20. April 2016 (Fristauslösung), nach Ablauf
der Einsprachefrist, sei per A-Post («zwingend wegen Fristauslösung») die Rechnung zum Fall
2009_026 dem Rekurrenten zugestellt worden. Der Rekurrent habe im Rekursschreiben vom
Montag, 13. Juni 2016 unter Ziffer II.1.2 bestätigt, die Rechnung am Donnerstag, den 21. April
2016 erhalten zu haben und beweise somit indirekt, dass der bestimmte Ablauf zur Bear-
beitung der Grundstückgewinnsteuerfälle gemäss obiger Beschreibung durchgeführt werde
und die Zustellung der A-Post bestens funktioniere. Die Einsprache vom Montag, den 9. Mai
2016, sei aufgrund der Rechnungszustellung vom Mittwoch, den 20. April 2016, erfolgt und
sei definitiv verspätet.

Der Rekurrent will hingegen erst am 21. April 2016 oder am 22. April 2016 die Rechnung
der Rekursgegnerin mit Datum vom 20. April 2016 betreffend die Grundstückgewinnsteuer
erhalten haben, worauf sich sein Sohn bei der Gemeinde telefonisch am 26. April 2016 über
den Hintergrund der Rechnung erkundigt und er in der Folge eine Kopie der Verfügung habe
abholen können.

d) Zunächst ist festzustellen, dass bei aller Glaubwürdigkeit der Rekursgegnerin aus ihrer
dargelegten, festen Praxis beim Ausfertigen der Verfügungen und beim gleichzeitigen Ver-
sand meist einer Vielzahl von Veranlagungen kein Beweis und auch kein beweisfestes Indiz
für die im Einzelfall auch wirklich erfolgte Zustellung einer Verfügung abgeleitet werden kann.
Denn wie erwähnt ist auch im Prozessrecht der allgemeine Grundsatz von Art. 8 ZGB mass-
geblich, wonach diejenige Person das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache beweisen
muss, die aus ihr Rechte ableitet. Wie das Verwaltungsgericht des Kantons Zug bereits im
Urteil A 2016 14 vom 29. November 2016 in Erwägung 2c gegenüber der Rekursgegnerin
– als der hier zu beurteilende Fall aber bereits hängig war – feststellte, ist für Vollzug und
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Zeitpunkt der Zustellung einer Verfügung oder eines Entscheids, wovon die Auslösung und
der Lauf einer Rechtsmittelfrist abhängen, die zustellende Behörde beweispflichtig (BGE 99
Ib 356 E. 2). Die Behörde, welche die Beweislast für die erfolgte Zustellung trägt, kann dies
nicht durch den blossen Hinweis auf den üblichen administrativen Ablauf nachweisen, son-
dern hat den Beweis aufgrund weiterer Indizien oder der Gesamtumstände (wie der Erfüllung
einer Forderung, dem Schriftenwechsel, dem Verhalten einer Person oder Zeugenaussage) zu
erbringen. Die Postaufgabe beweist nicht zwingend, dass die Adressatin oder der Adressat die
Sendung auch erhalten hat, denn ein Fehler der Postzustellung liegt nicht derart ausserhalb
jeder Wahrscheinlichkeit, dass mit dieser Möglichkeit nicht gerechnet werden müsste (BGE
105 III 43 E. 2a; Uhlmann / Schilling-Schwank, in: Waldmann / Weissenberger, Praxiskom-
mentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl., Zürich / Basel / Genf 2016, N 13 zu Art. 34
VwVG). Wird die Tatsache oder das Datum der Zustellung bestritten, muss im Zweifel auf die
Darstellung der Empfängerin oder des Empfängers abgestellt werden (Uhlmann / Schilling-
Schwank, a.a.O., N 13 zu Art. 34 VwVG; Richner / Frei / Kaufmann / Meuter, Kommentar
zum Zürcher Steuergesetz, 3. Aufl., Bern 2013, N 34 zu § 126 StG; vgl. BGE 103 V 63 E. 2a).

Unbestrittenermassen hat die Grundstückgewinnsteuer-Kommission ihre Veranlagungsverfü-
gung – ihrer bisherigen Praxis gemäss – dem Rekurrenten nicht eingeschrieben und auch
nicht mit A-Post Plus zugestellt. Es ist weder ein Barcode auf einem Couvert aktenkundig noch
liegt ein Zustellnachweis über Track & Trace der Post oder durch ein anderweitiges Doku-
ment vor. Im Unterschied zu herkömmlichen Postsendungen sind insbesondere auch «A-Post
Plus»-Sendungen mit einer Nummer versehen, was die elektronische Sendungsverfolgung
im Internet («Track & Trace») ermöglicht. Daraus ist u.a. ersichtlich, wann dem Empfänger
die Sendung durch die Post zugestellt wurde. Das Bundesgericht erachtet den Zustellnach-
weis durch einen Track & Trace-Auszug als rechtsgenüglich (vgl. Urteile des Bundesgerichts
vom 26. November 2014, 8C_573/2014, E. 2.2; vom 24. Januar 2012, 2C_570/2011 und
2C_577/2011, E. 4.2; vom 13. Februar 2014, 2C_68/2014 und 2C_69/2014, E. 2.3; vom
14. Januar 2010, 2C_430/2009, E. 2.3, publ. in; StR 65 [2010] 396, jeweils mit weiteren
Hinweisen). Bei der Zustellung mit A- oder B-Post ist der Wahrscheinlichkeitsbeweis für den
Zustellungszeitpunkt einer Verfügung nicht allein durch den blossen Hinweis auf das Verfü-
gungsdatum und die übliche Zustelldauer gemäss Auskunft der Post erbracht. Allein aus dem
Verfügungsdatum kann nicht ohne weiteres auf den Versandzeitpunkt geschlossen werden
und A- und B-Post-Briefe werden mitunter durchaus auch erst mehrere Tage nach der Auf-
gabe zugestellt oder gar nicht. So sind in den letzten 10 Jahren verschiedene Stichproben mit
jeweils zwischen 100 und 200 Briefen gemacht worden, und alle diese Stichproben führten
zum selben Ergebnis: Nämlich, dass die Post ihre Regelversandzeiten nicht immer einhält. In
der Zeitschrift Saldo Nr. 17 vom 27. Oktober 2010 wird eine Stichprobe aus dem Jahre 2010
mit je 100 Briefen A- und B-Post beschrieben, wobei 12% beziehungsweise 5% aller Briefe zu
spät angekommen sind und 1% aller Briefe nie. In der Zeitschrift Saldo Nr. 5 vom 18. März
2008 wird eine Stichprobe aus dem Jahre 2008 mit 200 Briefen B-Post (durchgeführt vom
Schweizerischen Beobachter, zitiert in Saldo) beschrieben, wobei 11.5% aller B-Post-Briefe
länger als 3 Tage (ohne Samstage) unterwegs waren. (...) Damit ist aus Sicht des Gerichts
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klar erwiesen, dass nicht unbesehen auf die von der Post in eigener Sache kommunizierten
Regelzustelldauern abgestellt werden darf (BGE 142 IV 125 E. 4.4 und BGE 129 I 8). Wer die
Vorteile des billigeren Versandes mit A-Post in Anspruch nimmt, hat die Folgen (nämlich die
Beweislosigkeit) zu tragen.

(...)

e) Demzufolge ist festzustellen, dass die Rekursgegnerin auf die Einsprache des Rekurrenten
vom 9. Mai 2016 hätte eintreten müssen, da sie als beweisbelastete Partei nach Art. 8 ZGB
die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen hat. Im Einspracheentscheid wie auch vor Gericht
hat sich die Rekurrentin weder mit dem Sachverhalt auseinandergesetzt noch hat sie eine
rechtliche Würdigung vorgenommen und sich mit dem Ungenügen der Zustellung per A-Post
befasst. Hätte sich die Rekursgegnerin mit den Vorbringen des Rekurrenten auseinanderge-
setzt, hätte sie festgestellt, dass auf die Einsprache einzutreten gewesen wäre (...).

f) Gegen den Einspracheentscheid vom 12. Mai 2016 wird zusätzlich eine Verletzung der be-
hördlichen Begründungspflicht geltend gemacht. So führte der Rekurrent in der Einsprache
aus, die Veranlagungsverfügung sei ihm vor weniger als 30 Tagen zugegangen, womit die Ein-
sprache fristgerecht erfolge. Die Rekursgegnerin führte dazu in ihrem Einspracheentscheid
aus, dass «infolge Verpassung der Frist auf die Einsprache nicht eingetreten» werde. Weiter
wurde einzig ausgeführt, dass am 29. Januar 2016 eine ausgefüllte und rechtsgültig unter-
schriebene Steuererklärung für die Grundstückgewinnsteuer eingereicht worden sei und man
die Angaben überprüft habe. Die Verfügung sei dem Steuerpflichtigen am 17. März 2016 und
die Rechnung nach Ablauf der Einsprachefrist am 20. April 2016 zugestellt worden.

Vor Gericht führt der Rekurrent aus, dass der Einspracheentscheid unzureichend begründet
worden sei. Zu den jeweiligen Punkten seien von der Rekursgegnerin ausschliesslich nicht
brauchbare Kurzaussagen ohne irgendwelche Substantiierung und ohne Bezug zum vorliegen-
den Fall gemacht worden. So werde betreffend die Frist ausgeführt, dass sie verpasst worden
sei, ohne auszuführen, weshalb. Betreffend die Verjährungsthematik führe die Rekursgegner-
in im Einspracheentscheid lediglich aus, dass «persönliche Gespräche und Schriftverkehr»
stattgefunden hätten. Diese würden jedoch nicht spezifiziert.

Die Rekursgegnerin macht demgegenüber geltend, der Nichteintretensentscheid auf die Ein-
sprache sei zureichend begründet worden, wonach die Einsprachefrist nicht eingehalten wor-
den sei. Die Begründungspflicht im Rahmen der Einsprache sei nicht verletzt, sondern sog-
ar kundenfreundlich ausgelegt worden mit den Hinweisen und Begründungen, dass die Ein-
sprache auch bei Eintreten abgelehnt worden wäre.

g) Das rechtliche Gehör nach Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) verlangt, dass die Behörde die Vor-
bringen des Rechtsunterworfenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung
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berücksichtigt (BGE 124 I 49 E. 3a; BGE 124 I 241 E. 2, je mit Hinweisen). Der Anspruch auf
rechtliches Gehör ist formeller Natur. Seine Verletzung führt ungeachtet der Erfolgsaussicht-
en der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids (BGE
118 Ia 17 E. 1a; BGE 117 Ia 5 E. 1a; BGE 115 Ia 8 E. 2a, mit Hinweisen). Die Entscheidadres-
saten haben das Recht, sich vor Erlass von Entscheiden, die in ihre Rechtsstellung eingreifen,
zur Sache zu äussern. Dazu gehört insbesondere das Recht, Einsicht in die Akten zu nehmen,
mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Be-
weise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn es
geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen (BGE 127 I 54 E. 2b). Wesentlicher Bestandteil
des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist die Begründungspflicht. Die Begründung soll ver-
hindern, dass sich die Behörde von unsachlichen Motiven leiten lässt, und dem Betroffenen
ermöglichen, die Verfügung gegebenenfalls sachgerecht anzufechten. Dies ist nur möglich,
wenn sowohl er wie auch die Rechtsmittelinstanz sich über die Tragweite des Entscheids ein
Bild machen können. In diesem Sinn müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt wer-
den, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf welche sich ihr Entscheid stützt.
Dies bedeutet indessen nicht, dass sie sich ausdrücklich mit jeder tatbestandlichen Behaup-
tung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen muss. Vielmehr kann sie sich auf die
für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (BGE 136 I 229 E. 5.2; BGE 133
I 270 E. 3.1; BGE 129 I 232 E. 3.2; BGE 126 I 97 E. 2b, mit Hinweisen).

h) Vorliegend hätte die Rekursgegnerin nicht nur auf die Einsprache eintreten müssen, da
sie nicht in der Lage ist, die Zustellung ihrer Veranlagungsverfügung und damit den Beginn
der Einsprachefrist zu beweisen. Sie wäre zudem verfahrensmässig verpflichtet gewesen,
in ihrem Einspracheentscheid zu begründen, warum die Einsprache nach ihrer Ansicht ver-
spätet erhoben worden sei, nachdem der anwaltlich vertretene Rekurrent ausdrücklich gel-
tend machte, er habe den Einspracheentscheid vor weniger als 30 Tagen zugestellt erhal-
ten. Die Rekursgegnerin hätte abgesehen von der Möglichkeit und Angemessenheit einer
mündlichen oder schriftlichen Anhörung des Rekurrenten zu dem von ihm in der Einsprache
geltend gemachten Sachverhalt wenigstens in ihrem Entscheid anführen müssen, was sie vor
Gericht geltend macht. So wäre anzuführen gewesen, dass sie an der Sitzung vom Dienstag,
den 15. März 2016, mit dem Fall des Rekurrenten insgesamt 35 Fälle bearbeitet habe und
alle Verfügungen mit Datum Donnerstag, den 17. März 2016, eröffnet worden und praxis-
gemäss am selben Tag per A-Post den Pflichtigen zugestellt worden seien, weshalb sie nach
ihrer Ansicht am Montag, 18. April 2016, rechtskräftig geworden seien. Nur auf eine solche,
substanziierte – wenn auch im Rekursverfahren nicht durchdringende – Begründung hin wäre
der Rekurrent in der Lage gewesen, konkret Stellung nehmen zu können.

i) Nach der Rechtsprechung kann eine – nicht besonders schwerwiegende – Verletzung
des rechtlichen Gehörs ausnahmsweise als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die
Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt
als auch die Rechtslage frei überprüfen kann. Von einer Rückweisung der Sache ist selbst bei
einer schwerwiegenden Verletzung des rechtlichen Gehörs dann abzusehen, wenn und soweit
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die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen
führen würde, die mit dem (der Anhörung gleichgestellten) Interesse der betroffenen Partei
an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (BGE 133 I 201 E.
2.2 mit Hinweisen).

Hier würde eine Rückweisung der Sache zu einem formalistischen Leerlauf führen, wie die
weiteren Ausführungen des Gerichts zeigen. Die Verletzungen des rechtlichen Gehörs sind in-
dessen bei der Kostenauflage zu berücksichtigen. Zusammenfassend kann somit festgehalten
werden, dass die Rekursgegnerin das rechtliche Gehör des Rekurrenten durch den Nichtein-
tretensentscheid und mangels Begründung desselben verletzt hat, diese Verletzung aber vom
Verwaltungsgericht geheilt werden kann. Demzufolge ist auf eine Rückweisung der Sache zur
Beurteilung der Einsprache und entsprechender neuer Verfügung durch die Rekursgegnerin
zu verzichten.

4. a) Gemäss § 122 Abs. 1 StG verjährt das Recht, eine Steuer zu veranlagen, fünf Jahre nach
Ablauf der Steuerperiode (relative Verjährungsfrist). Nach Abs. 3 beginnt die Verjährung neu
zu laufen mit jeder auf Feststellung oder Geltendmachung der Steuerforderung gerichteten
Amtshandlung, die einer steuerpflichtigen Person zur Kenntnis gebracht wird (lit. a) oder mit
jeder ausdrücklichen Anerkennung der Steuerforderung durch die steuerpflichtige Person (lit.
b). Das Recht, eine Steuer zu veranlagen, ist 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode auf jeden
Fall verjährt (absolute Verjährungsfrist, Abs. 4).

b) Das zu veranlagende Handänderungsgeschäft datiert vom 30. April 2009. Die Veranlagung
der Grundstückgewinnsteuer erfolgte mit Verfügung vom 17. März 2016 und ging dem Rekur-
renten nach eigenen Aussagen Ende April 2016 zu, nachdem er sich nach Erhalt der Rechnung
der Rekursgegnerin bei dieser nach dem Grund für die Rechnung erkundigte. Die relative Ver-
jährungsfrist beträgt – wie erwähnt – fünf Jahre, d.h. an sich ist die relative Verjährungsfrist
vorliegend eingetreten. Es bleibt zu prüfen, ob die relative Verjährungsfrist nachweisbar un-
terbrochen worden ist oder nicht, d.h. ob die Rekursgegnerin rechtsgenüglich belegen kann,
dass Unterbrechungshandlungen stattgefunden haben.

c) Bei den Akten liegt ein Schreiben des Sekretärs der Grundstückgewinnsteuer-Kommission
vom 12. März 2013 an den Rekurrenten, in welchem dieser unter anderem ausführte: «Es gilt,
den vorgenannten Grundstückgewinnsteuerfall noch abzurechnen und zu veranlagen. Bitte
setze Dich doch demnächst mit mir in Verbindung, damit wir einen Termin vereinbaren kön-
nen.» Da es gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. Urteil vom 18. Juni 2010,
2C_115/2010, E. 2.3.1) für eine Unterbrechung der Verjährung bereits ausreicht, wenn die
zuständige Behörde «unmissverständlich auf die Besteuerung der fraglichen Liegenschafts-
gewinne aufmerksam» macht, oder wenn sie zu Sitzungen lädt, «bei der es ebenfalls um
die Besteuerung des Gewinns aus der Überbauung» geht, dann reicht das hier ergangene
Schreiben ebenfalls aus, um die Verjährung zu unterbrechen. Denn dieses macht unmissver-
ständlich darauf aufmerksam, dass dieser «Grundstückgewinnsteuerfall noch abzurechnen
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und [zu] veranlagen» sei und es wird auch (zumindest indirekt) zu einer entsprechenden
Sitzung geladen. Das Schreiben vom 12. März 2013 war also entgegen der Ansicht des Rekur-
renten geeignet, die Verjährung zu unterbrechen, falls es an ihn zugestellt worden ist.

d) Die Rekursgegnerin beruft sich darauf, dass mit dem Rekurrenten, nachdem er entgegen
seiner Pflicht gemäss § 200 StG keine Steuererklärung eingereicht habe, Gespräche und per-
sönliche Treffen stattgefunden hätten und er mit Schreiben vom 12. März 2013 nochmals da-
rauf hingewiesen worden sei, dass der Grundstückgewinnsteuerfall 2009_026 abzurechnen
und zu veranlagen sei. Der Rekurrent habe in dieser Zeit das A4-Blatt über die «Investitionen
B.» eingereicht. Der Rekurrent habe bei den Kontakten immer betont, weitere Unterlagen,
insbesondere Rechnungen etc., seien keine mehr vorhanden.

Der Rekurrent bestreitet, dass zwischen der Rekursgegnerin und ihm Gespräche und persön-
liche Treffen stattgefunden hätten, bei denen es um die Veranlagung der Grundstückgewinns-
teuer oder das Veranlagungsverfahren gegangen sei. Hiervon wisse er schlichtweg nichts.
Auch aus den Akten könne nichts Entsprechendes entnommen werden. Die Treffen hätten
denn auch keinerlei Aktennotizen entstehen lassen. Das Schreiben vom 12. März 2013 sei
dem Rekurrenten nicht bekannt. Es sei auch wenig glaubwürdig. Einerseits werde auf ein kür-
zliches Treffen verwiesen, andererseits sei der Inhalt des Schreibens dahingehend, dass ein
Termin vereinbart werden müsse und man um Kontaktnahme bitte. Entsprechendes hätte je-
doch bereits anlässlich des angeblichen «kürzlichen Treffens» vereinbart werden können. Das
angebliche Schreiben vom 12. März 2013 sei denn auch ohne irgendwelche Nachverfolgung
geblieben. Vielmehr habe die Angelegenheit weitere zwei Jahre geruht. Dem Schreiben sei
kein aktenkundiges Telefongespräch oder eine weitere Rückfrage gefolgt. Auch dies mache
es sehr wahrscheinlich, dass das Schreiben dem Rekurrenten gar nie zugestellt worden sei.
Zu dem im Dokument mit Datum vom 12. März 2013 behaupteten Treffen, dessen Datum
und/oder Ort nicht einmal genannt werden könne, bestünden keinerlei Aktennotizen oder
Ausführungen der Rekursgegnerin. Dies zeige umso mehr, dass das behauptete Treffen gar
nie stattgefunden habe. Auch sei die Aussage der Rekursgegnerin, dass in der Zeit vom März
2013 ein A4-Blatt über die «Investitionen B.» eingereicht worden sei, schlichtweg falsch. Der
Rekurrent habe keinerlei Veranlassung gehabt, irgendwelche Dokumente einzureichen, da er
hierzu ja gar nicht aufgefordert worden sei. Das Dokument sei erst im Zusammenhang mit
der Grundstückgewinnsteuer-Deklaration vom Januar 2016 eingereicht worden. Die Rekurs-
gegnerin habe sich entgegenhalten zu lassen, dass weder auf dem A4-Blatt «Investitionen
B.» ein Datum des Zuganges vermerkt sei, noch irgendwelche weiteren Aktennotizen oder
Korrespondenzen dazu im Dossier auffindbar seien.

e) Wie bereits (...) erläutert, obliegt es demjenigen, der aus einer Tatsache Rechte (hier: Ver-
jährungsunterbrechung) ableitet, diese zu belegen. Die Rekursgegnerin hat weder behauptet
noch dargetan, dass sie das Schreiben vom 12. März 2013 dem Rekurrenten per Einschreiben
oder mit A-Post Plus geschickt hat. Auch dem in den Akten vorhandenen Schreiben vom
12. März 2013 lässt sich kein Hinweis auf eine derartige Versandart entnehmen (...). Die
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Rekursgegnerin kann somit auch den Beweis, dass dieses Schreiben an den Rekurrenten
zugestellt worden ist, nicht erbringen.

f) Die Rekursgegnerin bringt weiter vor, dass «zwischen der Einwohnergemeinde und dem
Rekurrenten Gespräche und persönliche Treffen stattgefunden» hätten (...). Es fehlen aber
Zeugenaussagen und insbesondere Aktennotizen über solche Kontakte, weshalb diese Vor-
bringen keinen Beweis erbringen können. Auch hier ist (...) darauf hinzuweisen, dass nicht
belegbare Behauptungen Beweise nicht zu ersetzen vermögen, weshalb die Rekursgegnerin
abermals die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen hat.

5. Es ergibt sich somit, dass die Rekursgegnerin auf die Einsprache des Rekurrenten zu Un-
recht nicht eingetreten und der Einspracheentscheid vom 12. Mai 2016 aufzuheben ist. Auf
eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz ist zu verzichten und festzustellen, dass eine
(allfällige) Grundstückgewinnsteuer aus der Liegenschaftsveräusserung des Rekurrenten vom
30. April 2009 infolge eingetretener Veranlagungsverjährung nicht mehr geltend gemacht
werden kann und die Veranlagungsverfügung vom 17. März 2016 somit aufzuheben ist. Eine
Prüfung der Angelegenheit in materieller Hinsicht (insbesondere die Streitfrage der steuer-
lichen Bewertungsmethode bei gemischten Schenkungen) entfällt damit.

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 30. Mai 2017, A 2016 15
Das Urteil ist rechtskräftig

1.2 Art. 93 Abs. 1 BGG i.V.m. Art. 111 Abs. 1 BGG, § 41 Abs. 1 lit. c VRG, § 15 Abs. 2
VRG i.V.m. § 17 VRG

Regeste:
Art. 93 Abs. 1 BGG i.V.m. Art. 111 Abs. 1 BGG – Gegen behördliche Zwischenentscheide
ist die Beschwerdeerhebung bei der nächsten Instanz möglich, wenn die dafür im Bun-
desgerichtsgesetz (BGG) stipulierten minimalen Voraussetzungen erfüllt sind. Der Kanton
Zug hat im VRG die bundesrechtlichen Voraussetzungen nicht erweitert (Erw. 2a/aa).
§ 15 Abs. 2 VRG i.V.m. § 17 VRG – Das aus dem Zivilprozessrecht stammende Institut der
superprovisorischen Massnahme ist auch in verwaltungsrechtlichen Verfahren im Kanton
Zug gängig und zulässig. Demzufolge können bei grosser Dringlichkeit einstweilige Anord-
nungen ohne Anhörung der Gegenseite getroffen werden. Die Anhörung ist schnellst-
möglich nachzuholen, worauf die Behörde definitiv über die Anordnung entscheidet (Erw.
2b/dd).
Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG – Ein Beschwerdeführer, der sich gegen eine superprovisorische
Massnahme wehrt, kann keine Gehörsverletzung rügen. Er könnte aufgrund nicht wieder
gutzumachender Nachteile gleichwohl beschwerdeberechtigt sein. Daher sind auch su-
perprovisorische Massnahmen mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen (Erw. 2b/ii).
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Aus dem Sachverhalt:

Die Erbin X. reichte am 21. März 2017 ein gegen den Willensvollstrecker Z. gerichtetes
Begehren beim Gemeinderat Y. ein. Dabei verlangte sie im Sinne einer vorsorglichen Mass-
nahme, dem Willensvollstrecker sei einstweilen zu untersagen, gewisse, genau bezeichnete
Vermögenswerte aus dem Nachlass von Q. zu versteigern. Angesichts der besonderen Dring-
lichkeit sei die Massnahme superprovisorisch, das heisst ohne Anhörung des Willensvoll-
streckers anzuordnen. Der Gemeinderat Y. untersagte dem Willensvollstrecker darauf am
29. März 2017, die erwähnten Vermögenswerte zu versteigern. Gleichzeitig räumte er ihm
eine zweiwöchige Frist zur Stellungnahme ein und stellte eine definitive Verfügung in Aus-
sicht. Einem allfälligen Rechtsmittel gegen die superprovisorische Verfügung wurde die auf-
schiebende Wirkung entzogen. Dagegen reichte der Willensvollstrecker am 6. April 2017 eine
Verwaltungsbeschwerde beim Regierungsrat ein. Am 27. Juni 2017 trat der Regierungsrat
auf die Beschwerde mangels Rechtsschutzinteresses nicht ein. Am 13. Juli 2017 beantragte
Z. beim Verwaltungsgericht die Aufhebung sowohl des regierungsrätlichen Entscheids vom
27. Juni 2017 als auch die Aufhebung des Entscheids des Gemeinderats vom 29. März 2017.

Aus den Erwägungen:

1. (...)

2. Strittig und zu prüfen ist die Frage, ob der Regierungsrat zu Recht nicht auf die Beschwerde
gegen die Verfügung des Gemeinderats Z. vom 29. März 2017 eintrat. In dieser Verfügung
wurde dem Beschwerdeführer, der als Willensvollstrecker amtet, superprovisorisch untersagt,
verschiedene Versteigerungsverfahren durchzuführen, mit denen er Liquidität zur Bezahlung
von Nachlassschulden beschaffen wollte.

a) Der Regierungsrat stellte sich im angefochtenen Entscheid im Wesentlichen auf den Stand-
punkt, dass der Beschwerdeführer über kein Rechtsschutzinteresse an der Beurteilung der
Streitsache verfüge.

a/aa) Artikel 111 Abs. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110)
statuiert, dass wer zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt ist, sich am Verfahren
vor allen kantonalen Vorinstanzen als Partei beteiligen können muss. Mit dieser Bestimmung
wird der kantonalrechtliche Parteibegriff über das BGG vorgegeben. Es handelt sich dabei um
eine Mindestanforderung, d.h. die Beschwerdebefugnis darf im kantonalen Verfahren nicht
enger umschrieben werden als diejenige vor Bundesgericht (Ehrenzeller, in Basler Kommen-
tar zum Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. Basel 2011, Art. 111 N 4 ff.). Der Kanton Zug hat
die Beschwerdeberechtigung für die Verwaltungsbeschwerde in § 41 VRG und für das ver-
waltungsgerichtliche Verfahren in § 62 VRG geregelt. Die Bestimmungen weisen denselben
Wortlaut auf wie Art. 89 Abs. 1 BGG, wo es um die Beschwerdeberechtigung gegen so genan-
nte Endentscheide bzw. verfahrensabschliessende Entscheide in öffentlich-rechtlichen An-

14



Inhaltsverzeichnis

gelegenheiten geht. Vorliegend geht es indessen um die Beschwerde gegen eine Verfügung
aus dem Bereich des vorsorglichen Rechtsschutzes. Solche Verfügungen schliessen das Ver-
fahren nicht ab, sondern ergehen als so genannte selbständig eröffnete Zwischenentscheide.
In Art. 93 Abs. 1 BGG wurde die Berechtigung zur Beschwerdeführung ans Bundesgericht
gegen solche Entscheide eingeschränkt. Der Kanton Zug hat diese Bestimmung zwar nicht
ausdrücklich in sein VRG übernommen, aber da der Zuger Gesetzgeber die Beschwerdelegiti-
mation bei Zwischenentscheiden im VRG gegenüber der Regelung im BGG nicht ausdrücklich
erweitert hat, haben im Kanton Zug bei Zwischenentscheiden die Mindestvorschriften des
BGG zu gelten. Demzufolge wäre es im Kanton Zug möglich gegen selbständig eröffnete
Zwischenentscheide Beschwerde zu führen, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden
Nachteil bewirken können (Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG) oder wenn die Gutheissung der Beschw-
erde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit
oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG).
Sind diese Voraussetzungen alternativ erfüllt, verfügt ein Beschwerdeführer im Kanton Zug
über ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder der Änderung dieses Entscheids
im Sinne von § 41 Abs. 1 lit. c VRG bzw. von § 62 Abs. 1 lit. c VRG.

a/bb) Mit Blick auf die Fallkonstellation in Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG ist festzustellen, dass die
Gutheissung der Beschwerde gegen den superprovisorischen Entscheid des Gemeinderats
Y. das Verfahren keineswegs abschliessen würde. Eine Gutheissung würde zwar bedeuten,
dass der Beschwerdeführer nicht mehr daran gehindert worden wäre, bestimmte Vermö-
genswerte aus dem Nachlass von Q. zu versteigern. Der Gemeinderat hätte das ursprünglich
angestrengte Verfahren jedoch weitergeführt, d.h. er hätte das Gesuch um den Erlass von
vorsorglichen Massnahmen, mit denen die Gesuchstellerin die Durchführung verschiedener
Versteigerungen zu verhindern trachtete, geprüft, und hätte am Schluss darüber befunden.
Der Beschwerdeführer war somit gestützt auf Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG i.V.m. § 41 Abs. 1 lit.
c VRG zur Beschwerdeführung vor dem Regierungsrat nicht legitimiert.

a/cc) Was den nicht wieder gutzumachenden Nachteil betrifft, so führte der Regierungsrat im
angefochtenen Entscheid aus, es sei im vorliegenden Fall nicht erkennbar, welcher Nachteil
aus der vom Gemeinderat Y. verhängten einstweiligen Aussetzung des Versteigerungsver-
fahrens resultiere könnte und weshalb es nicht möglich wäre, den vorsorglichen Entscheid
des Gemeinderats Y. abzuwarten (...). Der Beschwerdeführer führte dazu aus, die Versteige-
rungsverfahren würden der Schaffung von Liquidität dienen. Anfangs August 2017 müssten
(Nach)-Steuerschulden in der Höhe von Fr. ___ bezahlt werden. Im Herbst müssten auch
zwei grosse Darlehensbeträge zurückbezahlt werden. Der Beschwerdeführer reichte dazu
zwei Blätter mit einer Excel-Tabelle ein (...). Der nicht wieder gutzumachende Nachteil des
Beschwerdeführers würde also darin liegen, dass er für die Dauer des superprovisorisch gel-
tenden Verwertungsverbots gewisse Schulden des Nachlasses nicht bezahlen könnte. Vorab
ist generell festzuhalten, dass ein Gläubiger Geldforderungen nicht sofort vollstrecken kann,
sondern er muss dafür zuerst ein Betreibungsverfahren durchlaufen, in welchem dem Schuld-
ner verschiedene Möglichkeiten an die Hand gegeben werden, um Zeit zu gewinnen (z. B.

15



Inhaltsverzeichnis

durch Erhebung des Rechtsvorschlags: Art. 78 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Schuldbetrei-
bung und Konkurs vom 11. April 1889 [SchKG, SR 281.1]). Schon von daher gesehen, verfängt
das Argument des Beschwerdeführers nicht besonders. Mit Blick auf die vom Beschwerde-
führer geltend gemachten Steuerschulden ist ferner zu sagen, dass diese gemäss Zusammen-
stellung auf der zweiten Seite der Excel-Tabelle rund Fr. ___ betragen, dass davon aber rund
Fr. ___ offenbar bereits bezahlt worden sind. Die Steuerschulden, die am 1. August 2017 fällig
sein sollen, belaufen sich demnach noch auf rund Fr. ___. Aus der Zusammenstellung der Ak-
tiven auf der ersten Seite der Excel-Tabelle geht hervor, dass die auf Konten vorhanden Mittel
rund Fr. ___ und die Depotwerte rund Fr. ___ betragen sollen. Da sich Wertschriften rasch
liquidieren lassen, können die Steuerschulden daher aus den vorhandenen und vom Beschw-
erdeführer dem Gericht bekanntgegebenen liquiden und leicht liquidierbaren Mitteln bere-
its jetzt bezahlt werden. Was die offenbar fälligen Steuerschulden betrifft, kann somit nicht
gesagt werden, dass die superprovisorische Massnahme einen nicht wieder gutzumachenden
Nachteil für den Beschwerdeführer bzw. den von ihm betreuten Nachlass bewirken könnte.
Auf der zweiten Seite der Excel-Tabelle ist weiter zu sehen, dass am 30. September 2017 ein
Darlehen von Fr. ___ und am 31. Oktober 2017 eines von Fr. ____ zur Zahlung fällig wer-
den soll. Auch hier bestand im Zeitpunkt der Eröffnung der superprovisorischen Verfügung
im vergangenen März bei Weitem kein nicht wieder gutzumachender Nachteil für den Nach-
lass. Auch aktuell ist ein derartiger Nachteil im Übrigen nicht zu sehen, denn die Forderungen
sind noch gar nicht fällig. Der Beschwerdeführer war somit auch gestützt auf Art. 93 Abs. 1
lit. a BGG i.V.m. § 41 Abs. 1 lit. c VRG nicht zur Beschwerdeführung vor dem Regierungsrat
legitimiert.

a/dd) Vorbehältlich der noch zu prüfenden Gegenargumente des Beschwerdeführers lässt
sich an dieser Stelle als Zwischenergebnis festhalten, dass der Nichteintretensentscheid des
Regierungsrats mit dem Argument des fehlenden Rechtsschutzinteresses vor dem Gesetz
standhält.

b) Der Beschwerdeführer rügt, der Gemeinderat Y. habe mit der superprovisorischen Verfü-
gung seinen Gehörsanspruch verletzt. Bevor auf diese Rüge eingegangen werden kann, sind
zunächst Ausführungen zu den Eigenheiten und zur Stellung der superprovisorischen Verfü-
gung innerhalb des Verwaltungsverfahrens erforderlich.

b/aa) Vorsorgliche Massnahmen dienen dem vorläufigen Rechtsschutz und regeln mitunter
Fragen, deren Beantwortung keinen Aufschub duldet. Damit der Zweck der Massnahme nicht
vereitelt wird, darf als so genannte superprovisorische Massnahme ausnahmsweise auf die
vorgängige Anhörung verzichtet und sofort verfügt werden. Dieses Vorgehen rechtfertigt sich
aber nur bei Gefahr im Verzug, d.h. wenn andernfalls gewichtige Anliegen oder Interessen
gefährdet sind. Die Anhörung muss so rasch wie möglich nachgeholt werden. Sobald die An-
hörung stattgefunden hat, ist die superprovisorische Verfügung durch eine ordentliche vor-
sorgliche Massnahme zu ersetzen (Kiener, in: Kommentar VRG, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf
2014, § 6 N 30, mit Hinweisen).
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b/bb) Der Begriff «superprovisorische Massnahme» findet sich in Art. 265 der Schweiz-
erischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO, SR 272). Das Bundesgericht
stellt sich auf den Standpunkt, dass für den Erlass superprovisorischer Massnahmen im Ver-
waltungsverfahrensrecht die gleichen Grundsätze gelten wie im Zivilprozessrecht. Es führt
dazu in BGer 2C_603/2011 vom 16. Januar 2012, Erw. 3.3, namentlich Folgendes aus: «Zum
Anspruch auf rechtliches Gehör, wie er in Art. 29 Abs. 2 BV enthalten ist, gehört insbeson-
dere, dass der Betroffene vor Erlass einer Verfügung, die in seine Rechtsstellung eingreift,
sich zur Sache äussern kann (BGE 132 V 368 E. 3.1 S. 370; 129 II 497 E. 2.2 S. 505; Urteil
8C_322/2009 vom 9. September 2009). Sofern im Rahmen einer vorsorglichen Massnahme
das rechtliche Gehör nicht vorgängig gewährt werden kann, muss der Betroffene daher auch
noch bei der nachfolgenden gerichtlichen Überprüfung Stellung nehmen können. So sieht
beispielsweise auch Art. 265 (...) ZPO (...) für superprovisorische Massnahmen vor, dass
mit der Anordnung der Massnahme die Parteien vorgeladen oder zur Stellungnahme einge-
laden werden und danach neu entschieden wird. Gleiches muss grundsätzlich auch für vor-
sorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren gelten (Regina Kiener, in: Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, N. 12 zu Art. 56 VwVG, mit weiteren
Hinweisen; Hansjörg Seiler, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsver-
fahren, 2009, N 65 zu Art. 56 VwVG).»

b/cc) Gemäss § 17 VRG kann die Behörde zur Erhaltung des Zustandes oder zur Sicherung
bedrohter rechtlicher Interessen vorsorgliche Massnahmen treffen. Die Behörde gewährt den
Parteien das rechtliche Gehör, bevor sie entscheidet (§ 15 Abs. 1 VRG). Bei Dringlichkeit
können vor der Anhörung einstweilige Verfügungen getroffen werden (§ 15 Abs. 2 VRG).

b/dd) Der Kanton Zug hat die superprovisorische Massnahme im VRG nicht ausdrücklich
geregelt. Im Lichte der zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichts und der in der Lehre en-
twickelten Grundsätze ermöglicht § 15 Abs. 2 VRG i.V.m. § 17 VRG es den Behörden jedoch
vorsorgliche Massnahmen im superprovisorischen Verfahren, d.h. ohne Anhörung der betrof-
fenen Person zu verfügen. Nach dem Gesagten konnte der Gemeinderat Y. die Verfügung
vom 29. März 2017 eröffnen, ohne den davon betroffenen Beschwerdeführer dazu vorgängig
anzuhören. Im fraglichen Entscheid wurde der Beschwerdeführer ausdrücklich aufgefordert,
innert 14 Tagen eine Gesuchsantwort einzureichen (...), und es wurde ausdrücklich eine
endgültige, begründete Verfügung in Aussicht gestellt (...). Die superprovisorisch verfügte
Massnahme enthält damit alle vom Bundesgericht verlangten Merkmale und ist in dieser Hin-
sicht nicht zu beanstanden.

b/ee) Der Beschwerdeführer bringt vor, die gegen ihn ergangene superprovisorische Verfü-
gung vom 27. März 2017 sei nicht begründet worden. Infolge fehlender Begründung habe
er die Verfügung nicht sachgerecht anfechten können, wodurch sein Anspruch auf Wahrung
des rechtlichen Gehörs verletzt worden sei. Der Beschwerdeführer irrt. Gestützt auf die Aus-
führungen in den vorangegangen Erwägungen ist festzuhalten, dass die Nichteinräumung des
rechtlichen Gehörs den superprovisorischen Verfügungen geradezu immanent ist, so auch
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der hier strittigen vom 27. März 2017. Der Gemeinderat Y. musste seine Massnahme somit
noch gar nicht begründen, damit sie sachgerecht hätte angefochten werden können. Die
Begründung, welcher der Beschwerdeführer vermisst, wird er mit der ordentlichen vorsor-
glichen Verfügung enthalten, welche der Gemeinderat in Kenntnis der Meinungsäusserungen
aller Seiten beschliessen wird.

b/ff) Der Beschwerdeführer bringt unter Verweis auf die Literatur (Kiener, Kommentar VRG,
§ 6 N 33) vor, dass für provisorisch verfügte Anordnungen die gleichen Formvorschriften gäl-
ten wie für die anderen Verfügungen. Deshalb, so der Beschwerdeführer, müssten auch su-
perprovisorische Verfügungen begründet werden. Der Beschwerdeführer übersieht, dass es
in der von ihm angeführten Literaturstelle nicht um superprovisorische Massnahmen, sondern
um die ordentlichen vorsorglichen Verfügungen geht. Die superprovisorischen Massnahmen
werden im vorangehenden Kapitel (zum rechtlichen Gehör) behandelt, und dort wird ausge-
führt, dass bei diesen Verfügungen auf die Anhörung verzichtet und sofort verfügt werden
könne (Kiener, a.a.O., § 6 N 30).

b/gg) Der Beschwerdeführer referenziert eine weitere Literaturstelle (Tschannen / Zimmer-
li / Müller: Allgemeines Verwaltungsrecht 2009, § 29 Rz. 12 ff.), wonach die Begründung,
auch wenn sie kurz gefasst sei, es dem Adressaten ermögliche nachzuvollziehen, warum
die Behörde so und nicht anders entschieden habe. Ein Blick in die aktuelle Ausgabe des
vom Beschwerdeführer verwendeten Lehrbuchs der Autoren Tschannen/Zimmerli/Müller (4.
Auflage, Bern 2014) zeigt, dass der vom Beschwerdeführer wiedergegebene Text zwar auch
in der neueren Ausgabe enthalten ist, dass die Autoren sich an dieser Stelle aber ganz all-
gemein mit verschiedenen Elementen von ordentlichen Verfügungen befassen und nicht mit
dem Spezialfall der superprovisorischen Massnahme. Wie eine Durchsicht des Buches ergibt,
sind die vorsorglichen Massnahmen des Verwaltungsverfahrens darin überhaupt kein Thema.
Im Übrigen verkennt der Beschwerdeführer mit seinem Vorbringen erneut den superprovi-
sorischen Charakter der Massnahme.

b/hh) Der Beschwerdeführer bringt vor, der Regierungsrat habe sich im angefochtenen Ent-
scheid nicht mit seinen Vorbringen zum rechtlichen Gehör befasst und damit seinerseits das
rechtliche Gehör des Beschwerdeführers verletzt. Da der Regierungsrat sich – wie gezeigt –
im angefochtenen Entscheid korrekt auf den Standpunkt stellte, der Beschwerdeführer sei
zur Beschwerdeerhebung gar nicht legitimiert, musste er sich nicht mehr mit der Frage be-
fassen, ob im Verfahren vor dem Gemeinderat Y. eine Gehörsverletzung erfolgt sei oder nicht.
Im Übrigen wird eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geheilt, wenn eine betroffene Person
die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die – wie hier – den
Sachverhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann, und ihr aus der Heilung eines allfälligen
Begründungsmangels kein Nachteil erwächst (BGE 129 I 129 E. 2.2.3, BGer vom 1. Dezember
2015, 6B_487/2015, E. 1.3.1). Das Verwaltungsgericht hat sich mit der Rüge der Gehörsver-
letzung ausführlich befasst. Nachteile sind dem Beschwerdeführer aus dieser nachträglichen
Begründung keine erwachsen. Eher das Gegenteil ist der Fall, denn eine Aufhebung des ange-
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fochtenen Entscheids aufgrund von Verfahrensfehlern, wie vom Beschwerdeführer beantragt,
würde das Verfahren verlängern, was gemäss den Ausführungen an einer anderen Stelle der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde schädlich für den Nachlass sein soll (vgl. ...). Das Verwal-
tungsgericht hätte hiermit jedenfalls die gerügte Gehörsverletzung geheilt, würde eine solche
überhaupt vorliegen. Der Beschwerdeführer ist mit seinem Vorwurf nicht zu hören.

b/ii) Der Regierungsrat schrieb im angefochtenen Entscheid, dass die Rechtsmittelbelehrung
in der superprovisorischen Verfügung unzutreffend war (...). Sofern der Regierungsrat damit
sagen wollte, dass die Rechtsmittelbelehrung hätte weggelassen werden können, ist er zu
korrigieren. Zwar ist die Möglichkeit zur Beschwerdeerhebung gegen superprovisorische Ver-
fügungen nur sehr selten gegeben, wie der Regierungsrat zutreffend ausführte (...). Doch es
sind Fälle denkbar, in denen die Voraussetzung von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG erfüllt sind. Das
Vorliegen eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils wäre von einem Beschwerdeführer
aber zunächst mit überzeugenden Argumenten zu behaupten und mit aussagekräftigen Be-
weismitteln zu belegen. Der Beschwerdeführer hat in seiner Beschwerde beim Regierungsrat
aber weder dargetan, welchen nicht wieder gutzumachenden Nachteil die superprovisorische
Massnahme im Nachlass bewirken würde, noch hat er diesen Nachteil belegt. Auch von dieser
Warte aus betrachtet, war es korrekt, dass der Regierungsrat nicht auf die Beschwerde ein-
trat.

c) Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer weder gestützt auf Art. 93
Abs. 1 lit. a BGG i.V.m. § 41 Abs. 1 lit. c VRG noch gestützt auf Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG i.V.m.
§ 41 Abs. 1 lit. c VRG zur Beschwerdeführung vor dem Regierungsrat legitimiert war (Erw.
2a/bb und 2a/cc). Der Regierungsrat hat somit zu Recht einen Nichteintretensentscheid
gefällt. Die vom Beschwerdeführer dagegen vorgebrachten Argumente gehen an der Sache
vorbei (Erw. 2b/ee, 2b/ff, 2b/gg, 2b/hh) und können am Ausgang des Resultats nichts
ändern. Die Beschwerde ist vollumfänglich abzuweisen.

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 29. August 2017, V 2017 86
Das Urteil ist rechtskräftig.
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B Stichwortverzeichnis

Beschwerdelegitimation: Anfechtbarkeit superprovisorischer Verfuuml;gungen bei
nicht wieder gutzumachendem Nachteil, 13

Beweislast bei Entscheidzustellung: Bezuuml;glich Empfangszeitpunkt eines fristaus-
louml;senden Entscheids ist Behouml;rde beweisbelastet. Beweisschwierigkeit-
en bei Versand mit A-Post oder B-Post, 5

Rechtliches Gehouml;r: Ruuml;ge der Gehouml;rsverletzung bei superprovisorischen
Verfuuml;gungen nicht mouml;glich, 13

Superprovisorische Verfuuml;gung: Einstweilige Anordnung ohne Anhouml;rung im
Verwaltungsverfahren, 13

Veranlagungsverjauml;hrung: Voraussetzungen zur Bejahung einer Veranlagungsver-
jauml;hrung im Steuerrecht, 5
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